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NR.   STELLUNGNAHME  ABWÄGUNG UND BESCHLUSS  
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Es liegt keine Betroffenheit vor. Hinsichtlich der weiteren Versorgungsleitungen wurden 
die entsprechenden Unternehmen im Rahmen der öffentlichen Auslegung mit beteiligt.  
 
Beschlussentwurf zu Nr. 1: 
Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 21.12.2012  
eingegangene Stellungnahme Nr. 1 wie folgt zu entscheiden: 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Über die mit Schreiben vom 
21.12.2012 eingegangene Stellungnahme Nr.1 der Amprion GmbH, Betrieb/ 
Projektierung, ist keine Beschlussfassung erforderlich. 
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Beschlussentwurf zu Nr. 2: 
Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 18.12.2012  
eingegangene Stellungnahme Nr. 2 wie folgt zu entscheiden: 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Der Baubeginn wird dem 
Unternehmen 4 Wochen vor Baubeginn angezeigt. Über die mit Schreiben vom 
18.12.2012 eingegangene Stellungnahme Nr. 2 der Abfall Logistik Rhein-Sieg 
GmbH, ist keine Beschlussfassung erforderlich. 
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Die Hinweise der Bezirksregierung Arnsberg zu den bergbaulichen Verhältnissen 
werden zur Kenntnis genommen. 
 
In die Bebauungspläne Rheinbach Nr. 62.1 „Waldhotel“ und 62.2 „Erweiterung 
Waldhotel“ wurde ein Hinweis aufgenommen, dass der Planbereich über dem auf 
Eisenerz verliehenen, inzwischen erloschenen Bergwerksfeld „Rheinbach“ liegt und bei 
Baumaßnahmen auf altbergbauliche Hinweise geachtet werden soll. Zudem wird darauf 
hingewiesen, dass beim Vorhandensein von atypischen Bewegungsbildern der 
Tagesoberfläche ein Sachverständiger hinzugezogen werden sollte. 
 
 
 

Beschlussentwurf zu Nr. 3: 
Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 08.01.2013  
eingegangene Stellungnahme Nr. 3 wie folgt zu entscheiden: 
 
Die Hinweise der Bezirksregierung Arnsberg, Abteilung 6, Bergbau und Energie 
NRW zu den bergbaulichen Verhältnisse, die mit dem Schreiben vom 08.01.2013 
eingegangen sind, werden berücksichtigt. In die Bebauungspläne 62.1 
„Waldhotel“ und 62.2 „Erweiterung Waldhotel“ wird hierzu unter Punkt 2. 
Bergbau im Abschnitt Hinweise, Punkt 2 „Bergbau“ auf die bergbaulichen 
Verhältnisse und auf die Hinzunahme eines Sachverständigen im Verdachtsfalle 
hingewiesen. 
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Beschlussentwurf zu Nr. 4: 
Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 12.12.2012  
eingegangene Stellungnahme Nr. 4 wie folgt zu entscheiden: 

 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Über die mit Schreiben vom 
12.12.2012 eingegangene Stellungnahme Nr. 4 der Bezirksregierung Köln, 
Dezernat 33, ist keine Beschlussfassung erforderlich. 
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Beschlussentwurf zu Nr. 5: 
Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 14.12.2012  
eingegangene Stellungnahme Nr. 5 wie folgt zu entscheiden: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Über die mit Schreiben vom 
14.12.2012 eingegangene Stellungnahme Nr. 5 der Bezirksregierung Köln, 
Dezernat 54 (Obere Wasserbehörde), ist keine Beschlussfassung erforderlich. 
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Seitens der Bauaufsichtsbehörde der Stadt Rheinbach wurde keine 
Genehmigungsfähigkeit nach § 35 BauGB in Aussicht gestellt. Die Erarbeitung eines 
Bebauungsplanes ist die Vorrausetzung für die planungsrechtliche Zulässigkeit des 
geplanten Vorhabens. Mit Rechtskraft der Bebauungspläne Rheinbach Nr. 62.1 
„Waldhotel“ und Nr. 62.2 „Erweiterung Waldhotel“ wird das Landschaftsschutzgebiet 
zum überwiegenden Teil aufgehoben. Um jedoch die Beeinträchtigung des 
Landschaftsschutzgebietes zu minimieren, wurden die überbaubaren 
Grundstücksflächen auf das unbedingt erforderliche Maß reduziert. 
 
Im Rahmen der o. g. Bauleitplanverfahren sowie der anstehenden 13. Änderung des 
Flächennutzungsplans wurden zudem Umweltberichte sowie eine Eingriffs- und 
Ausgleichsbilanzierung für die geplante bauliche Erweiterung innerhalb des 
Geltungsbereichs des Bebauungsplans Rheinbach Nr. 62.2 „Erweiterung Waldhotel“ 
erarbeitet. Die Eingriffe werden im Rahmen externer Ausgleichsmaßnahmen 
vollständig ausgeglichen. Das angrenzende FFH-Gebiet wird von dem geplanten 
Bauvorhaben gemäß dem Ergebnis des landschaftspflegerischen Fachbeitrages nicht 
beeinträchtigt.  
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Beschlussentwurf zu Nr. 6: 
Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 11.01.2013  
eingegangene Stellungnahme Nr. 6 wie folgt zu entscheiden: 
 
Der Anregung zur Durchführung eines Baugenehmigungsverfahrens auf 
Grundlage des § 35 BauGB i. V. m. § 69 LG NW gemäß der eingegangenen 
Stellungnahme Nr. 6 vom 11.01.2013 des BUND, Bund für Umwelt und 
Naturschutz Deutschland LV NW e.V., wird nicht gefolgt. Die weiteren Hinweise 
der Stellungnahme werden zur Kenntnis genommen.  
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In den Bebauungsplänen Rheinbach Nr. 62.1 „Waldhotel“ und Nr. 62.2 „Erweiterung 
Waldhotel“ wurden entsprechende Hinweise aufgenommen sowie externe 
Ausgleichmaßnahmen im Bebauungsplan Nr. 62.2 „Erweiterung Waldhotel“ festgesetzt. 
Die Ausgleichsmaßnahmen werden gemäß den gesetzlichen Bestimmungen im 
unmittelbaren Umfeld durchgeführt. Hierdurch wird ein funktionaler ökologischer 
Ausgleich erreicht. Die zwingende Realisierung von Ausgleichsmaßnahmen im Umfled 
von Gewässern ist gemäß der gesetzlichen Bestimmungen nicht erforderlich. 
 
 
Beschlussentwurf zu Nr. 7: 
Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 03.01.2013  
eingegangene Stellungnahme Nr. 7 wie folgt zu entscheiden: 
 
Die Anregungen des Erftverbandes, Abteilung Technische Dienste, die als 
Stellungnahme Nr. 7 vom 03.01.2013 eingegangen ist, werden berücksichtigt. In 
den Bebauungsplänen Rheinbach Nr. 62.1 „Waldhotel und Nr. 62.2 „Erweiterung 
Waldhotel“ werden im Abschnitt Hinweise unter Punkt 5 „Grundwasser“ und 
Punkt 10 „Niederschlagswasser“ jeweils entsprechende Hinweise aufgenommen. 
Die weiteren Anregungen und Hinweise der Stellungnahme werden zur Kenntnis 
genommen. 
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Beschlussentwurf zu Nr. 8: 
Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 17.12.2012  
eingegangene Stellungnahme Nr. 8 wie folgt zu entscheiden: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Über die mit Schreiben vom 
17.12.2012 eingegangene Stellungnahme Nr. 8 der Stadt Meckenheim ist keine 
Beschlussfassung erforderlich. 
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Die Geltungsbereiche der 13. Änderung des Flächennutzungsplans für den Bereich 
Rheinbach „Waldhotel“ und der Bebauungspläne Rheinbach Nr. 62.1 „Waldhotel“ und 
Nr. 62.2 „Erweiterung Waldhotel“ wurden im Verlauf des Verfahrens auf die zur 
Sicherung des Bestandes und zur Erweiterung des Bauvorhabens tatsächlich 
erforderliche Grundstücksgrenze reduziert. Da durch die Planung lediglich die 
bestehende Nutzung gesichert und eine untergeordnete Erweiterung zugelassen wird, 
wurde die Entwicklung dieses Bereichs von der Landesplanungsbehörde in Aussicht 
gestellt. Um die maximal zulässige bauliche Ausdehnung des Vorhabens 
planungsrechtlich zu sichern wird im Rahmen der 13. Änderung des 
Flächennutzungsplans die maximal zulässige. Grundfläche für bauliche Anlagen 
dargestellt.  
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Abweichend von der Angabe in der Stellungnahme liegt der Geltungsbereich der 
Planungen nicht im FFH- und Naturschutzgebiet, sondern er grenzt, teilweise getrennt 
durch Straßen, an diese Schutzgebiete an. Im Rahmen der Verfahren wurden durch ein 
Fachbüro die Eingriffs- Ausgleichbilanzierung, die FFH- Verträglichkeitsprüfung sowie 
die Artenschutzprüfung durchgeführt. Nach dem Ergebnis der Prüfung sind keine 
Beeinträchtigungen auf das FFH- Gebiet sowie auf  planungsrelevante Arten zu 
erwarten. Zur Kompensation der durch die Umsetzung des Bebauungsplanes 
Rheinbach Nr. 62.2 „Erweiterung Waldhotel“ verursachten Eingriffe in Natur und 
Landschaft werden externe Ausgleichsmaßnahmen auf den an das Plangebiet 
angrenzenden Flächen durchgeführt. Für den Bebauungsplan Rheinbach Nr. 62.1 
„Waldhotel“, welcher ausschließlich der Bestandssicherung dient, sind keine 
ökologischen Ausgleichsmaßnahmen erforderlich. 
 
Beschlussentwurf zu Nr. 9: 
Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 10.01.2013  
eingegangene Stellungnahme Nr. 9 wie folgt zu entscheiden: 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Über die mit dem Schreiben vom 
10.01.2013 eingegangene Stellungnahme Nr. 9 des Zweckverbandes Naturpark 
Rheinland ist keine Beschlussfassung erforderlich. 
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Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sonstige Netzbetreiber bzw. 
Versorgungsunternehmen wurden ebenfalls mit beteiligt. Änderungen des 
Geltungsbereichs des Bebauungsplans, die eine weitere Betroffenheit von Anlagen des 
Unternehmens bewirken könnten, ergaben sich im Nachgang der öffentlichen 
Auslegung nicht. Eine durch das Planverfahren ausgelöste Betroffenheit von möglichen 
planexternen Anlagen, die durch das Unternehmen verwaltet werden, ergibt sich somit 
nicht. Es besteht daher keine Notwendigkeit zur weiteren Beteiligung des 
Unternehmens im Verfahren. 
 
 
Beschlussentwurf zu Nr. 10: 
Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 11.12.2012  
eingegangene Stellungnahme Nr. 10 wie folgt zu entscheiden: 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Über die mit dem Schreiben vom 
11.12.2012 eingegangene Stellungnahme Nr. 10 der PLEDOC GmbH ist keine 
Beschlussfassung erforderlich. 
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Beschlussentwurf zu Nr. 11: 
Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 13.12.2012  
eingegangene Stellungnahme Nr. 11 wie folgt zu entscheiden: 

Die mit Schreiben vom 13.12.2012 eingegangene Stellungnahme Nr. 11 des 
Polizeipräsidiums Bonn wird zur Kenntnis genommen. Die beigefügte Checkliste 
zur baulichen Kriminalprävention von Mehrfamilienhäusern und privaten 
Freiflächen (3 Seiten) wird dazu dem Bauordnungsamt mit der Bitte um 
Aushändigung an den jeweiligen Bauherren im Zuge des 
Baugenehmigungsverfahrens weitergeleitet. 
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Beschlussentwurf zu Nr. 12: 
Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 18.12.2012  
eingegangene Stellungnahme Nr. 12 wie folgt zu entscheiden: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Über die mit Schreiben vom 
18.12.2012 eingegangene Stellungnahme Nr. 12 der Polizeibehörde Bonn, 
Direktion Verkehr/Füst, ist keine Beschlussfassung erforderlich. 
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Der Bestand der Anlagen des Unternehmens wird durch die Aufstellung der 
Bebauungspläne Rheinbach Nr. 62.1 „Waldhotel“ und Rheinbach Nr. 62.2 „Erweiterung 
Waldhotel“ sowie durch die 13. Änderung des Flächennutzungsplans für den Bereich 
Rheinbach „Waldhotel“ planungsrechtlich nicht beeinträchtigt.  
 
 
Beschlussentwurf zu Nr. 8: 
Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 26.10.2010  
eingegangene Stellungnahme Nr. 13 wie folgt zu entscheiden: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Über die mit Schreiben vom 
26.10.2010 eingegangene Stellungnahme Nr. 13 der Regionalgas Euskirchen 
GmbH & Co KG ist keine Beschlussfassung erforderlich. 
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Der Eingriff wird über externe Ausgleichsmaßnahmen kompensiert, die im Rahmen des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Rheinbach Nr. 62.2 „Erweiterung Waldhotel“ 
festgesetzt werden. Weitere externe Ausgleichsmaßnahmen sind nicht geplant. Die 
Realisierung der externen Ausgleichsmaßnahmen erfolgt außerhalb des 
Schutzstreifens von Leitungen des Unternehmens. Eine erneute Beteiligung des 
Unternehmens im Rahmen der Bauleitplanverfahren ist daher nicht erforderlich.  
 
 
Beschlussentwurf zu Nr. 8: 
Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 04.12.2012  
eingegangene Stellungnahme Nr. 14 wie folgt zu entscheiden: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Über die mit Schreiben vom 
04.12.2012 eingegangene Stellungnahme Nr. 14 der Rhein-Main-
Rohrleitungstransport GmbH ist keine Beschlussfassung erforderlich. 
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Die für die weiteren Versorgungsleitungen zuständigen Unternehmen wurden im 
Rahmen der öffentlichen Auslegung mit beteiligt.  
 
 
Beschlussentwurf zu Nr. 15: 
Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 06.12.2012  
eingegangene Stellungnahme Nr. 15 wie folgt zu entscheiden: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Über die mit Schreiben vom 
06.12.2012 eingegangene Stellungnahme Nr. 15 der RWE Westfalen-Weser-Ems 
Netzservice GmbH ist keine Beschlussfassung erforderlich. 
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Der Hinweis auf die in Folge der Planung nicht geltend zu machenden rechtlichen 
Ansprüche gegenüber der Straßenbauverwaltung in Bezug auf die mögliche 
Realisierung aktiver oder passiver Lärmschutzmaßnahmen im Plangebiet aufgrund von 
Lärmbelastungen den Landesstraßen L 113 und L 492 werden zur Kenntnis 
genommen. Die Hinweise zu den Vorgaben gem. § 28 StrWG i. v. m. § 25 StrWG bei 
der Ausgestaltung von Werbeanlagen werden im Bebauungsplan berücksichtigt. 
 
 
Beschlussentwurf zu Nr. 16 
Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 04.01.2013  
eingegangene Stellungnahme Nr. 16 wie folgt zu entscheiden: 
 
Die Hinweise zu den Vorgaben bei der Errichtung von Werbeanlagen in der mit 
Schreiben vom 04.01.2013 eingegangenen Stellungnahme Nr. 16 des 
Landesbetriebes Straßenbau Nordrhein-Westfalen, Regionalniederlassung Ville-
Eifel, werden beachtet. Hierzu wird im Bebauungsplan im Abschnitt Hinweise der 
Punkt 1 „Anbau an Landesstraßen“ ergänzt. Die sonstigen Inhalte der 
Stellungnahme werden zur Kenntnis genommen. 
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Beschlussentwurf zu Nr. 17: 
Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 30.01.2013  
eingegangene Stellungnahme Nr. 17 wie folgt zu entscheiden: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Über die mit Schreiben vom 
30.01.2013 eingegangene Stellungnahme Nr. 17 der Unitymedia NRW GmbH ist 
keine Beschlussfassung erforderlich. 
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Beschlussentwurf zu Nr. 18: 
Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 13.12.2012  
eingegangene Stellungnahme Nr. 18 wie folgt zu entscheiden: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Über die mit Schreiben vom 
13.12.2012 eingegangene Stellungnahme Nr. 18 des VdK Ortsverbandes 
Rheinbach ist keine Beschlussfassung erforderlich. 
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Beschlussentwurf zu Nr. 19: 
Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 10.12.2012  
eingegangene Stellungnahme Nr. 19 wie folgt zu entscheiden: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Über die mit Schreiben vom 
10.12.2012 eingegangene Stellungnahme Nr. 19 der Energie- und 
Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg GmbH ist keine Beschlussfassung 
erforderlich. 
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Beschlussentwurf zu Nr. 20: 
Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 13.12.2012  
eingegangene Stellungnahme Nr. 20 wie folgt zu entscheiden: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Über die mit Schreiben vom 
13.12.2012 eingegangene Stellungnahme Nr. 20 des Wasser- und 
Bodenverbandes Rheinbach ist keine Beschlussfassung erforderlich. 
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Natur und Landschaftsschutz: 
Mit den Bebauungsplänen Rheinbach Nr. 62.1 „Waldhotel“ und Nr. 62.2 „Erweiterung 
Waldhotel“ wird die bestehende als auch die geplante Bebauung auf das unbedingt 
erforderliche Maß festgesetzt. Eine darüber hinausgehende Bebauung kann somit 
ausgeschlossen werden.  
 
Bebauungsplan Nr. 62.1 
In gemeinsamer Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde des Rhein-Sieg-
Kreises wird die Entwurfsfassung des vorliegenden Bebauungsplans Rheinbach Nr. 
62.1 „Waldhotel“ nochmals überarbeitet. Ziel der anstehenden Plananpassung ist die 
Zustimmungsfähigkeit der Unteren Naturschutzbehörde des Rhein-Sieg-Kreises zu den 
aufgeführten baulichen Anlagen sowie die planungsrechtlich dauerhafte Sicherung der 
vorhandenen Streuobstwiese. Für die geänderte Planung wird daraufhin eine erneute 
separate Offenlage außerhalb dieses Bebauungsplanverfahrens durchgeführt. 
 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 62.2 
Die Untere Naturschutzbehörde des Rhein-Sieg-Kreises sprach sich nach Erörterung 
der Planung grundsätzlich für die vorliegende Planung mit dem Ziel der baulichen 
Erweiterung aus.  
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Bodenschutz: 
Mit den maßvollen Festsetzungen zur Flächenversiegelung wurde den Vorgaben des § 
1a (2) BauGB Rechnung getragen. Die Eingriffe in die Bodenfunktionen sowie die 
planbedingten Auswirkungen werden im Rahmen der Umweltberichte zu den 
Bebauungsplänen Rheinbach Nr. 62.1 „Waldhotel“, 62.2 „Erweiterung Waldhotel“ sowie 
zur 13. Änderung des Flächennutzungsplans für den Bereich „Waldhotel“ beschrieben. 
Im landschaftspflegerischen Begleitplan zum Bebauungsplan Rheinbach Nr. 62.2 
„Erweiterung Waldhotel“ werden bodenbezogene Vermeidungs- und 
Verminderungsmaßnahmen dargestellt.  
 
Abwasserbeseitigung: 
Die Erforderlichkeit einer wasserrechtlichen Erlaubnis für die Versickerungsanlagen 
wird geprüft und im Rahmen einer Baugenehmigung beantragt. 
 
Einsatz erneuerbarer Energien: 
Mit den maßvollen Festsetzungen zur Flächenversiegelung, den Pflanzmaßnahmen 
sowie durch die Südausrichtung des Gebäudes zugunsten der Energieeinsparung wird 
auch dem allgemeinen Klimaschutz und Klimawandel Rechnung getragen. 
 
 
Beschlussentwurf zu Nr. 21: 
Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 11.01.2013  
eingegangene Stellungnahme Nr. 21 wie folgt zu entscheiden: 
 
Den Darstellungen zur mangelnden Zustimmungsfähigkeit vorhandener baulicher 
Anlagen sowie zur geeigneten planungsrechtlichen Sicherung der vorhandenen 
Streuobstwiese in der mit Schreiben vom 11.01.2013 eingegangenen 
Stellungnahme Nr. 21 des Rhein-Sieg-Kreises, Amt 61 Planung, wird Rechnung 
getragen. Demzufolge wird der vorliegende Entwurf des Bebauungsplans 
Rheinbach Nr. 62.1. „Waldhotel“ überarbeitet und nochmals offengelegt. Die 
sonstigen Inhalte der Stellungnahme werden zur Kenntnis genommen. 
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Bebauungsplan Nr. 62.1 
In gemeinsamer Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde des Rhein-Sieg-
Kreises wird die Entwurfsfassung des vorliegenden Bebauungsplans Rheinbach Nr. 
62.1 „Waldhotel“ nochmals überarbeitet. Ziel der anstehenden Plananpassung ist die 
Zustimmungsfähigkeit der Unteren Naturschutzbehörde des Rhein-Sieg-Kreises zu den 
aufgeführten baulichen Anlagen sowie die planungsrechtlich dauerhafte Sicherung der 
vorhandenen Streuobstwiese. Für die geänderte Planung wird daraufhin eine erneute 
separate Offenlage außerhalb dieses Bebauungsplanverfahrens durchgeführt. 
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Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 62.2 
Die Untere Naturschutzbehörde des Rhein-Sieg-Kreises sprach sich nach Erörterung 
der Planung grundsätzlich für die vorliegende Planung mit dem Ziel der baulichen 
Erweiterung aus.  
 
 
Durch die Errichtung des Erweiterungsbaus auf dem Hotelgelände sind keine negativen 
Auswirkungen auf die Lebensraumtypen im Umfeld zu erwarten. Den 
Entwicklungszielen des FFH- Gebietes steht das Vorhaben nicht entgegen. Der Bau 
des Hotelgebäudes kann somit zu keiner erheblichen Beeinträchtigung des FFH-
Gebietes im Sinne des § 34 BNatSchG führen. 
 
 
Beschlussentwurf zu Nr. 22: 
Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 20.12.2012  
eingegangene Stellungnahme Nr. 22 wie folgt zu entscheiden: 
 
Den Darstellungen zur mangelnden Zustimmungsfähigkeit vorhandener baulicher 
Anlagen in der mit Schreiben vom 20.12.2012 eingegangenen Stellungnahme Nr. 
22 der Bezirksregierung Köln, wird Rechnung getragen. Demzufolge wird der 
vorliegende Entwurf des Bebauungsplans Rheinbach Nr. 62.1. „Waldhotel“ 
überarbeitet und nochmals offengelegt. Die sonstigen Inhalte der Stellungnahme 
werden zur Kenntnis genommen. 
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Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sonstige Netzbetreiber bzw. 
Versorgungsunternehmen wurden ebenfalls mit beteiligt. Änderungen des 
Geltungsbereichs des Bebauungsplans, die eine weitere Betroffenheit von Anlagen des 
Unternehmens bewirken könnten, ergaben sich im Nachgang der öffentlichen 
Auslegung nicht. Eine durch das Planverfahren ausgelöste Betroffenheit von möglichen 
planexternen Anlagen, die durch das Unternehmen verwaltet werden, ergibt sich somit 
nicht. Es besteht daher keine Notwendigkeit zur weiteren Beteiligung des 
Unternehmens im Verfahren. 
 
 
Beschlussentwurf zu Nr. 23: 
Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 11.12.2012  
eingegangene Stellungnahme Nr. 23 wie folgt zu entscheiden: 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Über die mit dem Schreiben vom 
11.12.2012 eingegangene Stellungnahme Nr. 23 der PLEDOC GmbH ist keine 
Beschlussfassung erforderlich. 
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NR.   STELLUNGNAHME  ABWÄGUNG UND BESCHLUSS  

1 

 

 
 
Im Rahmen der Aufstellung der Bebauungspläne Rheinbach Nr. 62.1 „Waldhotel“ 
und Nr. 62.2 „Erweiterung Waldhotel“ sollen die vorhandenen Nutzungen 
planungsrechtlich gesichert sowie eine baulich untergeordnete Erweiterung 
ermöglicht werden. Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens Rheinbach Nr. 62.2 
„Erweiterung Waldhotel“ werden keine zusätzlichen emissionswirksamen Nutzungen 
ermöglicht. Die bereits vorhandene Nutzung des Biergartens innerhalb des 
Geltungsbereichs des Bebauungsplans Rheinbach Nr. 62.1 „Waldhotel“ ist auf die 
hierfür zu Grunde liegende Baugenehmigung aus dem Jahr 2012 zurückzuführen. Im 
Rahmen dieser Baugenehmigung wurden Auflagen im Zusammenhang mit der 
Nutzung des Außenbereichs formuliert, mit der schalltechnisch unzulässige 
Beeinträchtigungen der benachbarten schutzbedürftigen Nutzungen ausgeschlossen 
werden sollen. Sofern durch die Nutzung des Außenbereichs schalltechnisch 
unzulässige Immissionen auf die benachbarten schutzbedürftigen Nutzungen 
ausgelöst werden, sind hierfür im Rahmen des Bauordnungsrechtes, unabhängig 
vom derzeitigen Bebauungsplanverfahren, entsprechende Maßnahmen möglich.  
 
Beschlussentwurf zu Nr. 1 
Der Rat der Stadt Rheinbach beschließt, über die mit Schreiben vom 09.01.2013  
eingegangene Stellungnahme Nr. 1 wie folgt zu entscheiden: 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Über die mit Schreiben vom 
09.01.2013 eingegangene Stellungnahme Nr.1 des Einwenders, ist keine 
Beschlussfassung erforderlich. 
 

 

Anlage 2.2




